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VOoO  3 den Jahrzehnten zwischen Kulturkampf mıt der ematik eröftnet. Während Pulte 1m
un: Erstem Weltkrieg nicht mehr VOoO  3 einer CT - Hinblick auf den Tatbestand, das geschützte
e1ign1sarmen e1t 1m Verhältnis zwischen aal Rechtsgut un: cdas Täterprofil kirchliches un:
un: Kirche sprechen kann Wiıe „Sich Cdie Kkal- staatliches Recht darstellt, cdas kirchliche Ver-
serliche Keglerung ın Wiıen überhaupt für Cdie fahren analysiert, stellt Wilhelm Kees (Koor-
Bischofsstuhlbesetzungen 1m Deutschen Reich dinijertes Vorgehen sexuellen M1SS-
interessierte” (und sich das Haus-, Hof- Uun: brauch. DIie Normen der Kongregation für die
Staatsarchiv ın Wiıen SOM IT als ergiebige Ak- Glaubenslehre über Clie Delicta graviora VOoO

tenquelle erwles; 37), I1a sich der heutige 5 ]} ; 35) Cdie geltende universal-
(Österreichische) Leser hier uch eın Bild des kirchliche Rechtsordnung für den Umgang miıt
damals SallZ anders gearteten Verhältnisses Missbrauch kommentierend Car Beide Ver-
zwischen Kirche Uun: insbesondere mehrheit- fasser formulieren Desiderate 1m Hinblick auf
ich protestantischen taaten machen. Cdie Reform des Strafrechts ın der Kirche un:
BOnn Norbhert Borengasser der Verfahrensweise bei Missbrauchsfällen. In

diesem Sinne argumentiert uch Stephan Hae-
riIng (Rechtsweite Uun: tTenzen des kirchlichen

KIRCHENRECHT
Strafrechts 1m Vorgehen Sexualstraftäter.
Bestandsaufnahme Uun: Ausblick: 7}1 ] — 242),
der zudem davor warnt, dass sich Clie Kirche

S  e Hallermann, Heribert / Meckel, Thomas / ihre Agenda cehr VOoO  3 auflßen diktieren lässt,Pfannkuche, Sabrına Pulte, Matthıas Hg.) cdas IL: Recht anzuwenden.
Der Strafanspruch der Kırche n Fällen Vo  —

cayxuyuellem Mısshrauchn (Würzburger Theo- Heribert Hallermann (Zwischen Anzeige
Uun: Strafprozess e „vorprozessuale” ragelogie Echter Verlag, Würzburg 20172 nach den Leitlinien der DBK; 137-184) be-

uro 2900 (D) Uuro 2990 (A) trachtet VOorT dem Hintergrund der universal-
( HF 39,90 ISBN Y /8-3-4279-03538-9 kirchlichen Regelung ZuUur Voruntersuchung 1m

Strafverfahren die Leitlinien der Deutschen B1-DIie Veröffentlichung geht auf 1n€e VO  3 den
Kirchenrechtslehrstühlen der Theologischen schofskonferenz zu sexuellen Missbrauch, Cdie
Fakultäten ın Maiınz Uun: Würzburg VOoO 4 — als Urilentierung für 1n€e bisher häufig nicht
Oktober O11 veranstaltete Tagung zurück. Fur erfolgte) diözesane Gesetzgebung verstehen
Cdie Veröffentlichung wurden Cdie Referate der sSind un: celhbst keinen rechtlich verbindlichen
Tagung überarbeitet Uun: durch weltere eıtrage C'harakter haben Im (Gegensatz den NOor-
erganzt, welche zu eil auf Cdie Workshops der 11EeN der Glaubenskongregation haben Cdie Lelt-

linien der Bischofskonferenz nicht 11UT Kleriker,Tagung zurückgehen der ber aufgrund VO  3

Fragestellungen, welche auf der Tagung hervor- sondern uch haupt- un: nebenamtliche Lalen
Lraten, hinzugefügt wurden. als mögliche aler 1m Blick Dadurch, dass 61€

Der einleitende Beıltrag VOoO  3 Ruthard ( ber den Missbrauch ausgehend VO deutschen
(Sexueller Missbrauch eın Phänomen ın der Strafrecht un: nicht unfer Einbeziehung der rO-

mischen Normen definieren, kann unfter-Kirche; 13-38 führt durch Clie Klärung WESENT-
licher Begriffe Uun: Fakten ın Clie ematik e1n. cschiedlichen Gewichtungen kommen. Unklar
Dabe!i geht nicht 11UT Clie Dynamik des bleibt uch Clie Rolle der/des Beauftragten ın
Missbrauchs auf Seliten der ater, sondern uch den Diözesen/der 107€eSE un: der welteren

dessen Auswirkungen auf cdas Opfer Uun: Clie Berater. e eindeutige Ausrichtung der Lelt-
Umgebung des Opfers Familie, Gemeinde). Ne- linien auf den OÖpferschutz lässt das Desiderat
ben dem Aufruf ZUuUT SO7lalen Aufarbeitung des entstehen, dass uch Cdie Verteidigungsrechte
Missbrauchs stellt der Verfasser uch Clie Inst1- der Beschuldigten ın einer Neufassung besser
tutionelle Uun: strukturelle DIimension der MI1SS- Uun: verbindlicher geregelt werden.
bräuche In der Kirche (Auswirkungen auf Clie Verschiedene eıtrage beschäftigen sich

mıt dem, WAS ın der Kirche als „Missbrauch”Ausbildung, auf cdas Rollenverständnis USW. } dar
Miıt dem Beıltrag VOoO  3 Matthias Pulte (Straf- verstanden wird, denn Cdie 1m Kirchenrecht ÜD-

anspruch des taates Strafanspruch der KI1r- liche Formulierung „LE1In Kleriker, der sich auf
che Der juristische Umgang mıt den Delicta andere Welse das sechste Gebot vergeht”
graVi0ra. Rechtsdogmatische Anmerkungen; erscheint vielen ambivalent. AÄus der Sicht
3965 wird Cdie her rechtliche Beschäftigung der Moraltheologie geht Stephan YTNS 185—-

103

von den Jahrzehnten zwischen Kulturkampf 
und Erstem Weltkrieg nicht mehr von einer er-
eignisarmen Zeit im Verhältnis zwischen Staat 
und Kirche sprechen kann. Wie „sich die kai-
serliche Regierung in Wien überhaupt für die 
Bischofsstuhlbesetzungen im Deutschen Reich 
interessierte“ (und sich das Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv in Wien somit als ergiebige Ak-
tenquelle erwies; 37), so mag sich der heutige 
(österreichische) Leser hier auch ein Bild des 
damals so ganz anders gearteten Verhältnisses 
zwischen Kirche und insbesondere mehrheit-
lich protestantischen Staaten machen.
Bonn Norbert M. Borengässer

KIRCHENRECHT

◆ Hallermann, Heribert / Meckel, Thomas / 
Pfannkuche, Sabrina / Pulte, Matthias (Hg.): 
Der Strafanspruch der Kirche in Fällen von 
sexuellem Missbrauch (Würzburger Theo-
logie 9). Echter Verlag, Würzburg 2012. 
(414) Pb. Euro 29,00 (D) / Euro 29,90 (A) / 
CHF 39,90. ISBN 978-3-429-03538-9.

Die Veröff entlichung geht auf eine von den 
Kirchenrechtslehrstühlen der Th eologischen 
Fakultäten in Mainz und Würzburg vom 4.–  6. 
Oktober 2011 veranstaltete Tagung zurück. Für 
die Veröff entlichung wurden die Referate der 
Tagung überarbeitet und durch weitere Beiträge 
ergänzt, welche zum Teil auf die Workshops der 
Tagung zurückgehen oder aber aufgrund von 
Fragestellungen, welche auf der Tagung hervor-
traten, hinzugefügt wurden.

Der einleitende Beitrag von Ruthard Ott 
(Sexueller Missbrauch – ein Phänomen in der 
Kirche; 13–38) führt durch die Klärung wesent-
licher Begriff e und Fakten in die Th ematik ein. 
Dabei geht es nicht nur um die Dynamik des 
Missbrauchs auf Seiten der Täter, sondern auch 
um dessen Auswirkungen auf das Opfer und die 
Umgebung des Opfers (Familie, Gemeinde). Ne-
ben dem Aufruf zur sozialen Aufarbeitung des 
Missbrauchs stellt der Verfasser auch die insti-
tutionelle und strukturelle Dimension der Miss-
bräuche in der Kirche (Auswirkungen auf die 
Ausbildung, auf das Rollenverständnis usw.) dar.

Mit dem Beitrag von Matthias Pulte (Straf-
anspruch des Staates – Strafanspruch der Kir-
che. Der juristische Umgang mit den Delicta 
graviora. Rechtsdogmatische Anmerkungen; 
39– 65) wird die eher rechtliche Beschäft igung 

mit der Th ematik eröff net. Während Pulte im 
Hinblick auf den Tatbestand, das geschützte 
Rechtsgut und das Täterprofi l kirchliches und 
staatliches Recht darstellt, das kirchliche Ver-
fahren analysiert, stellt Wilhelm Rees (Koor-
diniertes Vorgehen gegen sexuellen Miss-
brauch. Die Normen der Kongregation für die 
Glaubenslehre über die Delicta graviora vom 
21.5.2010; 66  –135) die geltende universal-
kirchliche Rechtsordnung für den Umgang mit 
Missbrauch kommentierend dar. Beide Ver-
fasser formulieren Desiderate im Hinblick auf 
die Reform des Strafrechts in der Kirche und 
der Verfahrensweise bei Missbrauchsfällen. In 
diesem Sinne argumentiert auch Stephan Hae-
ring (Rechtsweite und Grenzen des kirchlichen 
Strafrechts im Vorgehen gegen Sexualstraft äter. 
Bestandsaufnahme und Ausblick; 211–  242), 
der zudem davor warnt, dass sich die Kirche 
ihre Agenda zu sehr von außen diktieren lässt, 
statt das ganze Recht anzuwenden.

Heribert Hallermann (Zwischen Anzeige 
und Strafprozess – Die „vorprozessuale“ Frage 
nach den Leitlinien der DBK; 137–184) be-
trachtet vor dem Hintergrund der universal-
kirchlichen Regelung zur Voruntersuchung im 
Strafverfahren die Leitlinien der Deutschen Bi-
schofskonferenz zum sexuellen Missbrauch, die 
als Orientierung für eine (bisher häufi g nicht 
erfolgte) diözesane Gesetzgebung zu verstehen 
sind und selbst keinen rechtlich verbindlichen 
Charakter haben. Im Gegensatz zu den Nor-
men der Glaubenskongregation haben die Leit-
linien der Bischofskonferenz nicht nur Kleriker, 
sondern auch haupt- und nebenamtliche Laien 
als mögliche Täter im Blick. Dadurch, dass sie 
aber den Missbrauch ausgehend vom deutschen 
Strafrecht und nicht unter Einbeziehung der rö-
mischen Normen defi nieren, kann es zu unter-
schiedlichen Gewichtungen kommen. Unklar 
bleibt auch die Rolle der/des Beauft ragten in 
den Diözesen/der Diözese und der weiteren 
Berater. Die eindeutige Ausrichtung der Leit-
linien auf den Opferschutz lässt das Desiderat 
entstehen, dass auch die Verteidigungsrechte 
der Beschuldigten in einer Neufassung besser 
und verbindlicher geregelt werden.

Verschiedene Beiträge beschäft igen sich 
mit dem, was in der Kirche als „Missbrauch“ 
verstanden wird, denn die im Kirchenrecht üb-
liche Formulierung „Ein Kleriker, der sich auf 
andere Weise gegen das sechste Gebot vergeht“ 
erscheint vielen zu ambivalent. Aus der Sicht 
der Moraltheologie geht Stephan Ernst (185–
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209) auf diese rage 1n, AUS Sicht der Jungeren CanRkeg herausgegebene Uun: VOoO  3 Paulus Lieger
kirchlichen Rechtsgeschichte widmet sich Sa- (SB erarbeitete Übersetzung des Römischen
hrina Pfannkuche 243 —278) dem Ihema. Rituale 1936

DIie eıtrage VO  3 Ihomas Meckel 279—- Im laudativ gehaltenen Grufßwort VO  3

305); C'harles Scicluna 307-335); Manfred ATO1S Kothgasser erfährt der Leser cdas ilInteres-
Bauer 337-366); elier Fabritz 367-377); Sante Faktum, dass Rudaolf Pacik 1980 als ersier

eorg Kessel 382-391); Ulrich Rothacker/]Julia 6C  „Laie ın Cdie Liturgische Kommı1ssıon für ÖOs-
Marıa Hedwig Hennhöfer 382-391) Uun: AÄAn- terreich kooptiert worden 1st (7)
dreas We1lss 393-409) runden den Band ab Andreas Redtenbacher beschreibt Clie

Den Beltragen des Bandes gelingt eın sentlichen Stationen ın der Biografie VOoO  3 Rudaolf
umfassender Überblick über den Umgang der Pacik, prasentier ih als Fachmann für 1CUr-
Kirche miıt dem sexuellen Missbrauch, wobe!i giewissenschaft un: Kirchenmusik, un: zeigt,
der Themenstellung des Buches un: der Tla- WI1IE SeE1INE DIssertation bzw. se1INe Habilitation
SUuN$ folgend Clie estrafrechtlichen Aspekte ih als kxperten VOoO  3 Pıus Parsch bzw. VOoO  3 Josef
1m Mittelpunkt estehen. e Verfasser scheuen Andreas ungmann AJUSWEISEN. Rudaolf Paciks
sich nicht, die gegenwartige PraxI1is kritisch Wirken ın Innsbruck als Unıiversitatsassistent
beleuchten Uun: entsprechende Desiderate bei Hans Bernhard eyer SJ Unıiversitats-
formulieren. Fur Cdie Lektüre wWware manches dozent Uun: Außerordentlicher Unıiversitats-
Mal hilfreich SC WESCIL, zentrale Quellentexte 1m professor) Uun: ın Salzburg als ordentlicher
Buch miıt abzudrucken. Universitätsprofessor Uun: Dekan) werden miıt
KOom Markıus Graulich SDB selinen wesentlichen Inıtlatıven, Tätigkeiten

un: Mitgliedschaften bei diversen tTemilen
vorgestellt. Andreas Redtenbacher würdigt ın
selner Laudatio ber uch Cdie menschlichen

LITURGIEWISSENSCHAFT Qualitäten VO  3 Rudaolf Pacik un: ermunfterte ih
der Emeritierung welterer liturgiewis-+ Parsch, PIuS Hg.) Römisches Rıtuale senschaftlicher Aktivität.Deutsch. Neu eingeleitet Vo  — Jürgen Frank Waltz macht ın seinem Artikel deut-RBärsch. Festgabe tür Rudaolf Pacık (Pıus

Parsch Studien 10) Echter Verlag, VWürz- lLich, dass lturgle N1€ blofßs VOoO liturgischen
Buch her verstanden werden kann, sondern

Durg 20172 Il 102, 592) uro 06,00 Immer VOoO  3 der Inszenlerung, VOoO Erleben,(D) uro 70,10 (A) ( HF 3900 ISBN U /8-3-
4249-03344-6

VOoO Kontext der lturgle her betrachtet werden
111USS$5. DIies gilt ihm für Clie Feler des Glaubens

Der Band ın der Reihe „Pius-Parsch Studi- heute SCILAUSO WI1IE für Liturgien der Vergan-
Quellen un: Forschungen ZUuUT Liturgischen genheit. In diesem Zusammenhang befasst

Bewegung” erschien als Festgabe für Rudalf sich ausgehend VOoO Römischen Rituale 1936)
Pacik anlässlich der Vollendung se1INEs mehrfach mıt dem Rituale OMaAanum 1614)
Lebensjahres Uun: selner kEmeritierung als Uni1- Uun: eistet 1nN€ grundsätzliche Hilfestellung für
versitätsprofessor für Liturgiewissenschaft cdas kontextuelle Verstehen eINes liturgischen
der Unıiversita: Salzburg. Das Grufßwort VO  3 Buches.
Erzbischof ATO1S Kothgasser, 1n€e Laudatio VO  3 Jurgen Bärsch behandelt ein1ge Finlei-
Andreas Redtenbacher Leben Uun: Wirken tungsfragen zu Römischen Rituale 1936
VOoO  3 Rudaolf Pacik, eın Buchende angeführtes indem allgemein die Entstehung Uun: Ent-
Schriftenverzeichnis Uun: eın Curriculum 1La€ wicklung des Buchtyps Rituale schildert. Er be-
estellen den Liturgiewissenschaftler Uun: KI1r- cschreibt Cdie Geschichte, den Geltungsbereich,
chenmusiker Rudaolf Pacik VOT. den Aufbau un: Cdie C'harakteristik des Kıtua-

Der Artikel VOoO  3 Frank Walz über den le OmMAanum 1614), erklärt Cdie Liturgische
vielfältigen Kontext liturgischer Formulare ewegung Uun: geht schließlich auf das Leben
un: der Beıltrag VOoO  3 Jurgen Bärsch über Cdie VOoO  3 Paulus Lieger (SB Uun: auf SeE1INE Überset-
Einleitungsfragen ZUuUT deutschen Ausgabe des ZUIS des Rituale OmMAanum e1n. Jurgen Bärsch
Römischen Rituale beziehen sich auf jene litur- Hält Cdie Neuauflage des längst vergriffenen KO-
giewissenschaftliche Quelle, Cdie ın diesem Band mischen Rituale 1936) für wertvoll, weil VOT

als Faksimile-Ausgabe 1IEU ediert wird Cdie VOoO allem eın wichtiges liturgiegeschichtliches |DJIE®
kument Uun: Referenzwerk darstelle. Miıt BlickVolksliturgischen Apostolat durch PIıus Parsch
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209) auf diese Frage ein, aus Sicht der jüngeren 
kirchlichen Rechtsgeschichte widmet sich Sa-
brina Pfannkuche (243 –278) dem Th ema.

Die Beiträge von Th omas Meckel (279–
305); Charles J. Scicluna (307–  335); Manfred 
Bauer (337–  366); Peter Fabritz (367–  377); 
Georg Kessel (382–391); Ulrich Rothacker/Julia 
Maria Hedwig Hennhöfer (382–391) und An-
dreas Weiss (393–  409) runden den Band ab.

Den Beiträgen des Bandes gelingt ein 
umfassender Überblick über den Umgang der 
Kirche mit dem sexuellen Missbrauch, wobei – 
der Th emenstellung des Buches und der Ta-
gung folgend – die strafrechtlichen Aspekte 
im Mittelpunkt stehen. Die Verfasser scheuen 
sich nicht, die gegenwärtige Praxis kritisch zu 
beleuchten und entsprechende Desiderate zu 
formulieren. Für die Lektüre wäre es manches 
Mal hilfreich gewesen, zentrale Quellentexte im 
Buch mit abzudrucken.
Rom Markus Graulich SDB

LITURGIEWISSENSCHAFT

◆ Parsch, Pius (Hg.): Römisches Rituale 
Deutsch. Neu eingeleitet von Jürgen 
Bärsch. Festgabe für Rudolf Pacik (Pius 
Parsch Studien 10). Echter Verlag, Würz-
burg 2012. (VIII, 102, 592) Pb. Euro 68,00 
(D) / Euro 70,10 (A) / CHF 89,00. ISBN 978-3-
429-03344-6.

Der 10. Band in der Reihe „Pius-Parsch Studi-
en. Quellen und Forschungen zur Liturgischen 
Bewegung“ erschien als Festgabe für Rudolf 
Pacik anlässlich der Vollendung seines 65. 
Lebensjahres und seiner Emeritierung als Uni-
versitätsprofessor für Liturgiewissenschaft  an 
der Universität Salzburg. Das Grußwort von 
Erzbischof Alois Kothgasser, eine Laudatio von 
Andreas Redtenbacher zu Leben und Wirken 
von Rudolf Pacik, ein am Buchende angeführtes 
Schrift enverzeichnis und ein Curriculum Vitae 
stellen den Liturgiewissenschaft ler und Kir-
chenmusiker Rudolf Pacik vor.

Der Artikel von Frank Walz über den 
vielfältigen Kontext liturgischer Formulare 
und der Beitrag von Jürgen Bärsch über die 
Einleitungsfragen zur deutschen Ausgabe des 
Römischen Rituale beziehen sich auf jene litur-
giewissenschaft liche Quelle, die in diesem Band 
als Faksimile-Ausgabe neu ediert wird: die vom 
Volksliturgischen Apostolat durch Pius Parsch 

CanReg herausgegebene und von Paulus Lieger 
OSB erarbeitete Übersetzung des Römischen 
Rituale (1936).

Im laudativ gehaltenen Grußwort von 
Alois Kothgasser erfährt der Leser das interes-
sante Faktum, dass Rudolf Pacik 1980 als erster 
„Laie“ in die Liturgische Kommission für Ös-
terreich kooptiert worden ist (7).

Andreas Redtenbacher beschreibt die we-
sentlichen Stationen in der Biografi e von Rudolf 
Pacik, präsentiert ihn als Fachmann für Litur-
giewissenschaft  und Kirchenmusik, und zeigt, 
wie seine Dissertation bzw. seine Habilitation 
ihn als Experten von Pius Parsch bzw. von Josef 
Andreas Jungmann ausweisen. Rudolf Paciks 
Wirken in Innsbruck (als Universitätsassistent 
bei Hans Bernhard Meyer SJ, Universitäts-
dozent und Außerordentlicher Universitäts-
professor) und in Salzburg (als ordentlicher 
Universitätsprofessor und Dekan) werden mit 
seinen wesentlichen Initiativen, Tätigkeiten 
und Mitgliedschaft en bei diversen Gremien 
vorgestellt. Andreas Redtenbacher würdigt in 
seiner Laudatio aber auch die menschlichen 
Qualitäten von Rudolf Pacik und ermuntert ihn 
trotz der Emeritierung zu weiterer liturgiewis-
senschaft licher Aktivität.

Frank Waltz macht in seinem Artikel deut-
lich, dass Liturgie nie bloß vom liturgischen 
Buch her verstanden werden kann, sondern 
immer von der Inszenierung, vom Erleben, 
vom Kontext der Liturgie her betrachtet werden 
muss. Dies gilt ihm für die Feier des Glaubens 
heute genauso wie für Liturgien der Vergan-
genheit. In diesem Zusammenhang befasst er 
sich ausgehend vom Römischen Rituale (1936) 
mehrfach mit dem Rituale Romanum (1614) 
und leistet eine grundsätzliche Hilfestellung für 
das kontextuelle Verstehen eines liturgischen 
Buches.

Jürgen Bärsch behandelt einige Einlei-
tungsfragen zum Römischen Rituale (1936), 
indem er allgemein die Entstehung und Ent-
wicklung des Buchtyps Rituale schildert. Er be-
schreibt die Geschichte, den Geltungsbereich, 
den Aufb au und die Charakteristik des Ritua-
le Romanum (1614), erklärt die Liturgische 
Bewegung und geht schließlich auf das Leben 
von Paulus Lieger OSB und auf seine Überset-
zung des Rituale Romanum ein. Jürgen Bärsch 
hält die Neuaufl age des längst vergriff enen Rö-
mischen Rituale (1936) für wertvoll, weil es vor 
allem ein wichtiges liturgiegeschichtliches Do-
kument und Referenzwerk darstelle. Mit Blick 
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